
VO/0281/10  
Bebauungsplan Nr. 967 - westlich Uni-Halle - 
1. Änderung des Bebauungsplans 
Aufstellungs- und Offenlegungsbeschluss 
 
Beschlüsse: 
 
05.05.2010 SI/0103/10 Bezirksvertretung Elberfeld TOP 3 
  
 
Es wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen: 
 
1 Der Geltungsbereich der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. Nr. 967 – westlich 

Uni-Halle – umfasst die Baufelder 1 und 2 entlang der Cläre-Blaeser Straße im 
Stadtbezirk Elberfeld wie in Anlage 03 näher dargestellt. 

 
2. Die Aufstellung und Offenlegung der 1. Änderung des Bebauungsplanes wird für den 

unter 1. genannten Geltungsbereich beschlossen. 
 
3. Das Verfahren wird nach den Regelungen des § 13 BauGB durchgeführt, auf eine 

frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB und der Behörden 
gem. § 4 Abs. 1 BauGB wird verzichtet. Von einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 
BauGB, von dem Umweltbericht nach § 2a BauGB, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 
Satz 2 BauGB sowie der zusammenfassenden Erklärung nach § 10 Abs. 4 BauGB 
wird abgesehen. Das Monitoring nach § 4c BauGB ist nicht anzuwenden. 

 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Einstimmigkeit  
 
 
30.06.2010 SI/0498/10 Ausschuss für Stadtentwicklung, 

Wirtschaft und Bauen 
TOP 9 

 
1 Der Geltungsbereich der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. Nr. 967 – westlich 

Uni-Halle – umfasst die Baufelder 1 und 2 entlang der Cläre-Blaeser Straße im 
Stadtbezirk Elberfeld wie in Anlage 03 näher dargestellt. 

 
2. Die Aufstellung und Offenlegung der 1. Änderung des Bebauungsplanes wird für den 

unter 1. genannten Geltungsbereich beschlossen. 
 
3. Das Verfahren wird nach den Regelungen des § 13 BauGB durchgeführt, auf eine 

frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB und der Behörden 
gem. § 4 Abs. 1 BauGB wird verzichtet. Von einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 
BauGB, von dem Umweltbericht nach § 2a BauGB, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 
Satz 2 BauGB sowie der zusammenfassenden Erklärung nach § 10 Abs. 4 BauGB 
wird abgesehen. Das Monitoring nach § 4c BauGB ist nicht anzuwenden. 

 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Einstimmigkeit bei Enthaltung der Fraktion B90/DIE GRÜNEN 
 
 


